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Jährliche Erklärung 2023 

Erklärung des Vorstands und des Aufsichtsrats der Medios AG zu den 
Empfehlungen der „Regierungskommission Deutscher Corporate Governance 
Kodex“ gemäß § 161 Aktiengesetz (AktG) 

Vorstand und Aufsichtsrat der Medios AG („Gesellschaft“) erklären gemäß § 161 
AktG: 

„Die Medios AG hat seit der letzten, im März 2022 abgegebenen 
Entsprechenserklärung sämtlichen vom Bundesministerium der Justiz und für 
Verbraucherschutz am 20. März 2020 im amtlichen Teil des Bundesanzeigers 
bekannt gemachten Empfehlungen der „Regierungskommission Deutscher 
Corporate Governance Kodex“ in der Fassung vom 16. Dezember 2019 („DCGK 
2019“) mit nachfolgenden Ausnahmen entsprochen: 
 
Empfehlung B.5 des Kodex: Für Vorstandsmitglieder soll eine Altersgrenze 
festgelegt und in der Erklärung zur Unternehmensführung angegeben 
werden. 
 
Vorstand und Aufsichtsrat sind der Ansicht, dass eine allgemeine Altersgrenze für 
Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates kein sachgerechtes Kriterium 
für die Suche bzw. den Ausschluss von Mitgliedern dieser Organe darstellt. 
Auswahlkriterien sind vielmehr die notwendigen Kenntnisse, Fähigkeiten und 
fachlichen Erfahrungen. Eine darüberhinausgehende Erläuterung und Angabe in 
der Erklärung zur Unternehmensführung ist damit entbehrlich. 
 
Empfehlungen C.1 des Kodex: Der Aufsichtsrat soll für seine 
Zusammensetzung konkrete Ziele benennen und ein Kompetenzprofil für 
das Gesamtgremium erarbeiten. Dabei soll der Aufsichtsrat auf Diversität 
achten. Vorschläge des Aufsichtsrats an die Hauptversammlung sollen diese 
Ziele berücksichtigen und gleichzeitig die Ausfüllung des Kompetenzprofils 
für das Gesamtgremium anstreben. Der Stand der Umsetzung soll in der 



Erklärung zur Unternehmensführung veröffentlicht werden. Diese soll auch 
über die nach Einschätzung der Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat 
angemessene Anzahl unabhängiger Anteilseignervertreter und die Namen 
dieser Mitglieder informieren. 
 
Empfehlung C.2 des Kodex: Für Aufsichtsratsmitglieder soll eine Altersgrenze 
festgelegt und in der Erklärung zur Unternehmensführung angegeben 
werden. 
 
Um eine pflichtgemäße Wahrnehmung seiner gesetzlichen Aufgaben 
sicherzustellen, wird sich der Aufsichtsrat bei seinen Wahlvorschlägen auch 
zukünftig in erster Linie von den Kenntnissen, Fähigkeiten und Erfahrungen der in 
Betracht kommenden Kandidatinnen und Kandidaten leiten lassen. Die 
Gesellschaft ist insbesondere der Ansicht, dass das Erreichen einer Altersgrenze 
keine Rückschlüsse auf die Kompetenz eines Aufsichtsratsmitglieds zulässt. 
Nichtsdestotrotz achtet der Aufsichtsrat auf Diversität. Eine vorherige Festlegung 
von über die gesetzlich geforderte Festsetzung einer Frauenzielquote für den 
Aufsichtsrat nach § 111 Abs. 5 AktG hinausgehenden konkreten Zielen oder 
Quoten erachtet der Aufsichtsrat indes weder für erforderlich noch für 
angemessen, da hierdurch die Auswahl geeigneter Kandidatinnen und Kandidaten 
mit einem nur aus vier Mitgliedern bestehenden Aufsichtsrat pauschal 
eingeschränkt würde. Dementsprechend erfolgt in der Erklärung zur 
Unternehmensführung auch keine Berichterstattung über eine diesbezügliche 
Zielsetzung. Aktuell liegt der Frauenanteil im Aufsichtsrat bei 25 %. 
 
Darüber hinaus hat die Medios AG sämtlichen Empfehlungen der 
„Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex˝ in der am 27. 
Juni 2022 durch Bekanntmachung des Bundesministeriums der Justiz und für 
Verbraucherschutz im amtlichen Teil des Bundesanzeigers in Kraft getretenen 
Fassung des Deutschen Corporate Governance Kodex („DCGK 2022“) mit den 
nachfolgend genannten und erläuterten Ausnahmen entsprochen und wird 
diesen auch weiterhin entsprechen: 
 
Empfehlung A.5 des Kodex: Im Lagebericht sollen die wesentlichen 
Merkmale des gesamten internen Kontrollsystems und des 
Risikomanagementsystems beschrieben werden und es soll zur 
Angemessenheit und Wirksamkeit dieser Systeme Stellung genommen 
werden. 
 
Die Medios AG hält in Bezug auf die Berichterstattung zum internen 
Kontrollsystem sowie zum Risikomanagementsystem die gesetzlichen 
Anforderungen ein. Die Medios-Gruppe ist in den letzten Jahren stark anorganisch 
gewachsen. Neben der Sicherstellung nachhaltigen Wachstums hat insbesondere 



die weitere Integration der getätigten Akquisitionen die personellen Kapazitäten 
der Gesellschaft stark beansprucht. Daher unterbleiben im Lagebericht 2022 die 
über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehende Angaben des DCGK 2022 
diesbezüglich. 
 
Empfehlung B.5 des Kodex: Für Vorstandsmitglieder soll eine Altersgrenze 
festgelegt und in der Erklärung zur Unternehmensführung angegeben 
werden. 
 
Vorstand und Aufsichtsrat sind der Ansicht, dass eine allgemeine Altersgrenze für 
Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates kein sachgerechtes Kriterium 
für die Suche bzw. den Ausschluss von Mitgliedern dieser Organe darstellt. 
Auswahlkriterien sind vielmehr die notwendigen Kenntnisse, Fähigkeiten und 
fachlichen Erfahrungen. Eine darüberhinausgehende Erläuterung und Angabe in 
der Erklärung zur Unternehmensführung ist damit entbehrlich. 
 
Empfehlungen C.1 des Kodex: Der Aufsichtsrat soll für seine 
Zusammensetzung konkrete Ziele benennen und ein Kompetenzprofil für 
das Gesamtgremium erarbeiten. Dabei soll der Aufsichtsrat auf Diversität 
achten. Das Kompetenzprofil des Aufsichtsrats soll auch Expertise zu den für 
das Unternehmen bedeutsamen Nachhaltigkeitsfragen umfassen. 
Vorschläge des Aufsichtsrats an die Hauptversammlung sollen diese Ziele 
berücksichtigen und gleichzeitig die Ausfüllung des Kompetenzprofils für 
das Gesamtgremium anstreben. Der Stand der Umsetzung soll in Form einer 
Qualifikationsmatrix in der Erklärung zur Unternehmensführung 
offengelegt werden. Diese soll auch über die nach Einschätzung der 
Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat angemessene Anzahl unabhängiger 
Anteilseignervertreter und die Namen dieser Mitglieder informieren. 
 
Empfehlung C.2 des Kodex: Für Aufsichtsratsmitglieder soll eine Altersgrenze 
festgelegt und in der Erklärung zur Unternehmensführung angegeben 
werden. 
 
Um eine pflichtgemäße Wahrnehmung seiner gesetzlichen Aufgaben 
sicherzustellen, wird sich der Aufsichtsrat bei seinen Wahlvorschlägen weiterhin 
in erster Linie von den Kenntnissen, Fähigkeiten und Erfahrungen der in Betracht 
kommenden Kandidatinnen und Kandidaten leiten lassen. Der Aufsichtsrat hat in 
der Erklärung zur Unternehmensführung ein allgemeines Kompetenzprofil sowie 
eine Qualifikationsmatrix veröffentlicht. Die Gesellschaft ist jenseits dessen der 
Ansicht, dass insbesondere das Erreichen einer Altersgrenze keine Rückschlüsse 
auf die Kompetenz eines Aufsichtsratsmitglieds zulässt. Während der Aufsichtsrat 
auf Diversität achtgibt, erachtet das Gremium eine vorherige Festlegung von über 
die gesetzlich geforderte Festsetzung einer Frauenzielquote für den Aufsichtsrat 



nach § 111 Abs. 5 AktG hinausgehenden konkreten Zielen oder Quoten indes 
weder für erforderlich noch für angemessen, da hierdurch die Auswahl geeigneter 
Kandidatinnen und Kandidaten mit einem nur aus vier Mitgliedern bestehenden 
Aufsichtsrat pauschal eingeschränkt würde. Dementsprechend erfolgt in der 
Erklärung zur Unternehmensführung auch keine Berichterstattung über eine 
diesbezügliche Zielsetzung. Aktuell liegt der Frauenanteil im Aufsichtsrat im 
Einklang mit der Frauenquote (§ 111 Abs. 5 AktG) bei 25 %. 
 
Die Entsprechenserklärungen werden der Öffentlichkeit auf der Internetseite der 
Medios AG unter www.medios.ag dauerhaft zugänglich gemacht. 
 
Berlin, 24. März 2023 
Medios AG 
Vorstand und Aufsichtsrat˝ 



www.medios.ag
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